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Norm

EheG §82 Abs1 Z1

Rechtssatz

Die Ferienwohnung, die ein Dritter (Mutter) der Ehefrau während der Ehe mit der befolgten Au7age geschenkt hat,

dem Ehemann daran ein lebenslanges unentgeltliches Wohnrecht einzuräumen, unterliegt als unentgeltliche

Zuwendung an beide Ehegatten der Aufteilung.
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